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Aktenzeichen

Rechnerisch richtig Sachlich richtig
Im Auftrag(Siegel)

Datum

Bearbeiter

Telefon-Durchwahl

Name Vorname Geburtsdatum

E-Mail-Adresse (Angabe freigestellt)

2037
Tag Monat Jahr          Az.:Dienststelle 

ÄnderungsmitteilungÄnderungsmitteilung
Mehrarbeitsvergütung

Gemäß §§ 3 und 4 der Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte in der 
z.Zt. geltenden Fassung ist die nachstehende Vergütung zu zahlen.

A Abrechnung  (siehe Nr. 1 der umseitigen Erläuterungen)

für
Monat     Jahr  2)

2960

2960

2960

2960

2960

2960

B Abschlag  (siehe Nr. 2 der umseitigen Erläuterungen)

1) Schlüssel für die Vergütung
BesGr.  A  1  -  A  4  =  0
BesGr.  A  5  -  A  8  =  1
BesGr.  A  9  -  A 12 =  2
BesGr.  A 13 -  A 16 =  3

2) V = Weniger als 6 Stunden vergütungsfähig

Bei Teilzeitbeschäftigung bitte die Hinweise in 
den Erläuterungen zu Nr. 1.2 beachten.

A = Mehrarbeit bei Teilzeitbeschäftigung bis zum
 Beschäftigungsumfang bei Vollbeschäftigung 

 Beginn  Ende
Monat   Jahr       Monat   Jahr

2967     

C Ist für einen angegebenen Monat bei einer weiteren Beschäftigungsdienststelle
          Mehrarbeit geleistet worden? 

 nein ja

 Für die Nachzahlung wird die Einrede der Verjährung nicht geltend gemacht.

1) Stunden

1) Stunden

mc4lbv5
Rechteck

mc4lbv5
Linien

mc4lbv5
Linien

mc4lbv5
Linien

Bitte das Feld "Unterschrift" markieren und den Namen des Unterzeichnenden eintragen.

Bitte das Feld "Unterschrift" markieren und den Namen des Unterzeichnenden eintragen.

mc4lbv5
Rechteck

L87LBV5
Notiz
Wenn Sie eine Nachzahlung veranlassen, prüfen Sie bitte, ob diese auch außerhalb des Verjährungszeitraums zum Tragen kommt. Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt nach § 7 LBesG NRW drei Jahre.Sollte durch Ihre Eintragung eine Zuvielzahlung entstehen, ist von Ihnen nicht zu prüfen, ob hier eine Verjährung gegeben ist.



 

 
 

 

Teilzeitbeschäftigte unterliegen hinsichtlich des Ausgleichs von Mehrarbeit grundsätzlich denselben Regelungen 
wie Vollzeitbeschäftigte. Mehrarbeit ist die mehr als fünf Stunden im Monat über die regelmäßige Arbeitszeit 
hinaus geleistete Arbeit, wenn diese dienstlich angeordnet oder genehmigt wurde. 
Bei Teilzeitbeschäftigten ist nicht von fünf Stunden im Monat, sondern von der entsprechend der jeweiligen 
Teilzeitquote gekürzten Stundenzahl auszugehen (z.B. bei einer Teilzeit von 50 % sind 2,5 Stunden 
abgeltungsfähig).
Das Merkmal „V“ ist in Fällen einer Teilzeitbeschäftigung aus programmiertechnischen Gründen entsprechend der 
Regelung bei einer Vollzeitbeschäftigung einzutragen; d.h., wenn weniger als 6 Stunden vergütungsfähig sind.
Teilzeitbeschäftigten Personen werden die Mehrarbeitsstunden als anteilige Besoldung „A“ - bis zum Erreichen der 
regelmäßigen Wochenarbeitszeit bei Vollbeschäftigung - bezahlt. Darüber hinaus unterliegen Teilzeitbeschäftigte 
verbeamtete Lehrkräfte hinsichtlich des Ausgleichs von Mehrarbeit grundsätzlich denselben Regelungen wie 
Vollzeitbeschäftigte.
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